
 

 
Grundlagen für die Vergabe von Leistungs- und Förderungsstipendien  

an der Sigmund Freud PrivatUniversität Wien 
 
Stand: Mai 2025 
 

Auszug aus dem Studienförderungsgesetz 
 
Voraussetzungen und Nachweise für die Gleichstellung von EWR Bürger/innen, Drittstaatsangehörigen, Staatenlosen und 
Konventionsflüchtlingen mit österreichischen Staatsbürger/innen gemäß § 4 Studienförderungsgesetz 
 
EWR-Bürger/innen (inkl. Schweizer Staatsbürger/innen) sind wie österreichische Studierende bei der Bewerbung um ein 
Leistungs- oder Förderungsstipendium zu behandeln. 
 
Drittstaatsangehörige sind Personen mit der Staatsbürgerschaft eines Landes, das nicht dem Europäischen Wirtschaftsraum 
(EWR) angehört. Sie sind gleichgestellt, sofern sie 
 

• das Recht auf Daueraufenthalt in Österreich haben (also sich bereits mindestens fünf Jahre ununterbrochen und 
rechtmäßig im Inland aufhalten) oder 
 

• Familienangehörige von Unionsbürgern sind, die in Österreich Wanderarbeitnehmer oder selbständig Erwerbstätige sind, 
oder 
 

• Familienangehörige von österreichischen Staatsbürgern sind. 
 

Nachweis: 
Für Variante 1: „Daueraufenthaltskarte-EU“ 
Für Variante 2: Geburtsurkunde bzw. Heiratsurkunde, Reisepass des Familienangehörigen und Versicherungsdatenauszugs des 
Sozialversicherungsträgers 
Für Variante 3: Geburtsurkunde bzw. Heiratsurkunde und Staatsbürgerschaftsnachweis des Familienangehörigen 
 
Staatenlose sind österreichischen Staatsbürgern unter den gleichen Voraussetzungen gleichgestellt, wie sie für 
Drittstaatsangehörige gelten. 
 
Flüchtlinge im Sinne des Artikels 1 des Abkommens über die Rechtsstellung der Flüchtlinge, BGBl. Nr. 55/1955, sind 
österreichischen Staatsbürgern gleichgestellt.  
 
Nachweis: Flüchtlingsstatus (Reisepass, Bescheid) 
 

 
Sonstige Gleichstellungen 
§ 5. (1) Die Bundesministerin oder der Bundesminister für Bildung, Wissenschaft und Forschung hat durch Verordnung zu 
bestimmen, inwieweit Personen, die sich auf die Studienberechtigungsprüfung vorbereiten, unter Berücksichtigung von Art und 
Dauer des Studiums ordentlichen Hörern im Hinblick auf den Anspruch auf Studienbeihilfe gleichzustellen sind. Die Verordnung hat 
die Anspruchsdauer, den Nachweis des günstigen Studienerfolges und die Voraussetzungen für das Erlöschen des Anspruchs 
festzulegen.  
(2) Die Bundesministerin oder der Bundesminister für Wissenschaft, Forschung und Wirtschaft hat durch Verordnung zu 
bestimmen, inwieweit Personen, die sich auf die Prüfungen zwecks Zulassung zu einem Fachhochschul-Studiengang vorbereiten, 
unter Berücksichtigung von Art und Dauer des Studiums mit Studierenden von Fachhochschul-Studiengängen gleichzusetzen sind. 
Die Verordnung hat die Anspruchsdauer, den Nachweis des günstigen Studienerfolges und die Voraussetzungen für das Erlöschen 
des Anspruchs festzulegen.  
(3) Die Bundesministerin oder der Bundesminister für Bildung und Frauen hat mit Verordnung jene Hauptstudiengänge an 
Konservatorien zu bestimmen, deren ordentliche Studierende Rechtsansprüche auf Grund dieses Bundesgesetzes haben. 
Diese Studiengänge müssen  

1. in praktisch-künstlerischen Fertigkeiten bis zur höchsten Stufe führen und eine entsprechende theoretische 
Ausbildung bieten oder zu einer Lehrbefähigung führen,  

2. mindestens acht Semester dauern und 
3. in den Pflichtgegenständen ein durchschnittliches Ausmaß von mindestens zehn Wochenstunden je Semester 

aufweisen. 
In der Verordnung ist auch der Umfang der gemäß § 24 Z 3 vorzulegenden Studiennachweise unter Berücksichtigung des 
Organisationsstatuts festzusetzen. 
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Anspruchsdauer 
§ 18. (1) Die Anspruchsdauer umfasst grundsätzlich die zur Absolvierung von Diplomprüfungen, Bachelorprüfungen, 
Masterprüfungen, Lehramtsprüfungen oder anderen das Studium oder den Studienabschnitt abschließenden Prüfungen 
vorgesehene Studienzeit zuzüglich eines weiteren Semesters. Sofern das Studien- oder Ausbildungsjahr nicht in Semester gegliedert 
ist, umfasst die Anspruchsdauer die vorgesehene Studienzeit zuzüglich eines halben Studien- oder Ausbildungsjahres. Sie richtet sich 
nach den Auszahlungsterminen des Semesters oder des Studien- oder Ausbildungsjahres (§ 47 Abs. 1). Wenn wichtige Gründe für die 
Überschreitung dieser Zeitspanne vorliegen, kann die Anspruchsdauer entsprechend verlängert werden (§ 19). 
(2) Nach Überschreitung der Anspruchsdauer liegt ein günstiger Studienerfolg so lange nicht vor, bis die abschließende Prüfung 
abgelegt wird. 
(3) Die Anspruchsdauer eines weiteren Studienabschnitts beginnt nicht vor jenem Semester, in dem die den vorangehenden 
Studienabschnitt abschließende Prüfung abgelegt wurde. 
(4) Für Studierende eines Diplomstudiums, die die erste Diplomprüfung in der vorgesehenen Studienzeit abgelegt haben, verlängert 
sich in dieser Studienrichtung die Anspruchsdauer im zweiten Studienabschnitt um ein Semester. Entsprechendes gilt bei 
Studienrichtungen, die in drei Studienabschnitte gegliedert sind, für die zweite Diplomprüfung. 
(5) Bei der Berechnung der Studienzeit ist davon auszugehen, dass 30 ECTS-Punkte einer Studienzeit von einem Semester 
entsprechen. 
(6) Die Regelungen hinsichtlich der Studienabschnitte gelten nur für Diplomstudien. 
 
Verlängerung der Anspruchsdauer aus wichtigen Gründen 
§ 19. (1) Die Anspruchsdauer ist zu verlängern, wenn der Studierende nachweist, dass die Studienzeitüberschreitung durch einen 
wichtigen Grund verursacht wurde. 
(2) Wichtige Gründe im Sinne des Abs. 1 sind: 

1. Krankheit des Studierenden, wenn sie durch fachärztliche Bestätigung nachgewiesen wird, 
2. Schwangerschaft der Studierenden und 
3. jedes unvorhergesehene oder unabwendbare Ereignis, wenn den Studierenden daran kein 

Verschulden oder nur ein minderer Grad des Versehens trifft. 
(3) Die Anspruchsdauer ist ohne weiteren Nachweis über die Verursachung der Studienverzögerung in folgendem Ausmaß zu 
verlängern: 

1. bei Schwangerschaft um ein Semester, 
2. bei der Pflege und Erziehung eines Kindes vor Vollendung des sechsten Lebensjahres, zu der Studierende während ihres 
Studiums gesetzlich verpflichtet sind, um insgesamt höchstens zwei Semester je Kind, 
3. bei Studierenden, deren Grad der Behinderung nach bundesgesetzlichen Vorschriften mit mindestens 50% festgestellt 
ist, um zwei Semester, 
4. bei Ableistung des Präsenz-, Ausbildungs- oder Zivildienstes oder bei Leistung einer Tätigkeit im Rahmen einer 
Maßnahme gemäß § 1 Abs. 2 Z 2 des Freiwilligengesetzes, BGBl I Nr. 17/2012, während der Anspruchsdauer um ein 
Semester für jeweils sechs Monate der Ableistung, 
5. bei Unterhaltsverfahren gegen einen unterhaltsverpflichteten Elternteil um ein Semester. 

(4) Die Bundesministerin oder der Bundesminister für Bildung, Wissenschaft und Forschung kann für Studierende im Sinne des Abs. 
3 Z 3 durch Verordnung die Anspruchsdauer unter Berücksichtigung von spezifisch den Studienfortgang betreffenden 
Behinderungen um bis zu 50% der vorgesehenen Studienzeit verlängern. 
(5) Das Vorliegen eines wichtigen Grundes bewirkt nur die Verlängerung der Anspruchsdauer, ohne von der Verpflichtung zum 
Nachweis eines günstigen Studienerfolges im Sinne der §§ 20 bis 24 zu entheben. 
(6) Auf Antrag der Studierenden ist 

1. bei Studien im Ausland, überdurchschnittlich umfangreichen und zeitaufwendigen wissenschaftlichen Arbeiten oder 
ähnlichen außergewöhnlichen Studienbelastungen die Anspruchsdauer um ein weiteres Semester zu verlängern oder 
2. bei Vorliegen wichtiger Gründe im Sinne der Z 1 oder der Abs. 2, 3 und 4 die Überschreitung der zweifachen Studienzeit 
des ersten Studienabschnittes zuzüglich eines Semesters (§ 20 Abs. 2), die Überschreitung der Studienzeit des 
Bachelorstudiums oder des zweiten und dritten Studienabschnittes des Diplomstudiums um mehr als drei Semester (§ 15 
Abs. 2 Z 2 und Abs. 3 Z 2), die Überschreitung der Studienzeit des Masterstudiums um mehr als zwei Semester (§ 15 Abs. 3 
Z 2) nachzusehen,  

wenn das überwiegende Ausmaß der Studienzeitüberschreitung auf die genannten Gründe zurückzuführen und auf Grund der 
bisherigen Studienleistungen zu erwarten ist, dass der Studierende die Diplomprüfung, die Bachelorprüfung oder die Masterprüfung 
innerhalb der Anspruchsdauer ablegen wird. Vor Erlassung des Bescheides ist innerhalb von sechs Wochen an Universitäten dem für 
studienrechtliche Angelegenheiten zuständigen Organ, sonst dem Leiter der Ausbildungseinrichtung Gelegenheit zu geben, zu 
Vorbringen von Studierenden über im Bereich der Ausbildungseinrichtung verursachte Studienverzögerungen Stellung zu nehmen. 
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Information zur Einreichung eines Förderungsstipendiums 
 
 
KOSTENAUFSTELLUNG UND FINANZIERUNGSPLAN 
 
Unter einer Kostenaufstellung ist die detaillierte Aufschlüsselung der besonderen Kosten zu verstehen, die bei der Erstellung der 
Magister-/Masterarbeit od. Dissertation anfallen. Diese Kostenaufstellung ist von einer habilitierten Universitätslehrerin bzw. einem 
habilitierten Universitätslehrer zu bestätigen, wobei im Gutachten zur wissenschaftlichen Arbeit auch auf die Kostenaufstellung 
einzugehen ist. Das Gutachten ist auf offiziellem Papier samt Stempel und Unterschrift vorzulegen. 

 
Beispiel für eine Kostenaufstellung: 
 
Kostenart Nachweise Beträge 
Flug Rechnung u. Boarding-Karten 800,- 
Fahrten mit PKW   

- eigener PKW: Amtliche km-Geld-
Abrechnung und Treibstoff-
Belege 

Hier finden Sie den aktuellen Betrag pro km: 
https://www.finanz.at/steuern/kilometergeld/ 
 

50,- 

- Mietwagen Miet- und Treibstoffkosten 50,- 
- Taxi Rechnung 50,- 

Konferenz Teilnahmegebühr, Teilnahmebestätigung 300,- 
Hotel Rechnung mit Zeitraum 300,- 
Literatur Rechnung 100,- 
Sonstiges: zB Kopien von Fragebögen Copy-cards oder Rechnung 50,- 
Summe  1.700,- 
 
Unter einem Finanzierungsplan ist eine detaillierte Aufstellung der Eigen- und Fremdmittel zu verstehen, die für die Finanzierung 
der Kosten der wissenschaftlichen Arbeit zur Verfügung stehen. 
 
Beispiel für einen Finanzierungsplan: 
 
Eigenmittel (zB geringfügige Beschäftigung…) 100,- 
Eigenmittel (zB Zuwendung der Eltern…) 100,- 
Fremdmittel (sonstige Förderungsmittel…) 300,- 
Summe 500,- 
 
Summe Kostenaufstellung 1.700,- 
Summe Finanzierungsplan 500,- 
Differenz: geplantes Förderungsstipendium 1.200,- 
 
 
 

https://www.finanz.at/steuern/kilometergeld/

